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Dem Königlich Niederländischen Vizekonsul Richard Leendertz in Crefeld ist namens des Reichs
das Exequatur erteilt worden. «
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Dem Königlich Serbischen Generalkonsul Ernst Hirsch in Hannover ist namens des Reichs das-
Exequatur erteilt worden. —

Dem Kaiserlichen Vizekonsul Otto Philippi in Aguadilla (Puerto Rico) ist die erbetene Ent—
lassung aus dem Reichsdienst erteilt worden.

2. Eisenbahnwesen.

In Abänderung der Verwaltungsordnung für die Reichs-Eisenbahnen in Elsaß-Lothringen vom
9. Juli 1909 (Zentralblatt für das Deutsche Reich S. 1448) bestimme ich, daß die mit der Aus-
führung und Uberwachung des örtlichen Dienstes bei den Reichs-Eisenbahnen betrauten Dienststellen
(Eisenbahn-Betriebsinspektionen usw.) fortan die Bezeichnung: „Eisenbahnbetriebsamt, Eisenbahn-
maschinenamt, Eisenbahnwerkstättenamt und Eisenbahnverkehrsamt“ zu führen haben.

Berlin, den 19. Mai 1911.

Der Reichskanzler.

In Vertretung: v. Breitenbach.

3. Marine und Schiffahrt.

De- * Nachtrag zur „Amtlichen Liste der deutschen Seeschiffe mit Unterscheidungssignalen für 1911“
ist erschienen.

4. Maß= und Gewichtswesen.

Bekanntmachung.

Auf Grund des § 10 des Gesetzes vom 1. Juni 1898, betreffend die elektrischen Maßeinheiten,
sind die folgenden Systeme von Elektrizitätszählern zur Beglaubigung durch die Elektrischen Prüfämter
im Deutschen Reiche zugelassen und ihnen die beigesetzten Systemzeichen zuerteilt worden:

I. System F.. Induktionszähler für mehrphasige Wechselströme, Formen D, 23, 24 und Do,

II. Zusatz zu Induktionszähler für einphasigen Wechselstrom, Formen E, EV und CWE und für
 Drehstrom mit gleichbelasteten Zweigen, Formen WDS und CWoS,

sämtlich hergestellt von den Isaria-Zählerwerken, A.-G. in München.

Eine Beschreibung wird in der Elektrotechnischen Zeitschrift veröffentlicht, von deren Verlag
(Jul. Springer in Berlin N 24, Monbijouplatz 3) Sonderabdrucke bezogen werden können.

Charlottenburg, den 11. Mai 1911.

Der Präsident der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt.
Warburg.
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